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Der KönigliÄe Nerwaltungs-
Nath der (Hebelnde - Brcrnd-

vecficherttngs -Anstalt
erläßt in Betreff »er Vorschriften für >
die Klassifikation der Bierdrancreien
und Malzfabriken , Loh -, Flachs - und !
Hanftnühlen und der sägmühlen mit ^
Genehmigung de- K. Ministeriums ^
deS Innern auf den Grund des § .
13 der K . Verordnung vom 14 März
d. I . folgende , von den seitherigen ^
Klassifikation ^ - Bkstimmnngen abwei¬
chende Beifügung : Bierbrauereien
und Malzfabriken . ! . Die Bierbraue¬
reien , in welchen keine Malzdörren
eingerichtet find , gehören auch ferner-
hin der vierten Klaffe an ( § . 8 - der
K . Verordnung vom 14 . Marz 1853,
Ziffer 4 ) , wenn sie nicht nach der
Vorschrift de» Schlußsatzes in dem
eben angefiihiten § . 8 feuerfest abge¬
schieden sind.

In lezterem Falle >»id dieselben
in die dritte Klaffe,  und wenn auch
die Bedingungen deS Z 6 , Buchstad.
6 der K . Verordnung ( steinerne Um-

fassungS und Giedelmauren deS ganzen
Gebäudes , feuersichere Dachbeteckung
und Entfernung von jedem andern
Gebäude und von Waldungen aus
wenigstens zwaiuig Fuß ) - zntreffen
sollte , in die zweite Klasse einjuiheilen.
> !. Die Klassifikation der Bierbraue¬
reien , in welchen Malidörren sich be¬
finden , und der Malzfabiike » ohne
Unterschied zwischen kleine , em und
größerem Betrieb richtet sich auch in
Zukunft nach der mehr oder minder
feuersicheren Einrichtung de» Malz¬
dörre , in welch leziercr Beziehung
nachstehende , an die stelle des § . 8
Ziff . 4 und § . 10 , Zifift 16 der M.
Verordnung und der Z,ff . 1 des Nor¬
mal « Erlasses vom 10 . Juni 1853

tretende neue Bestimmungen auf den
Grund deS § 13 der angeführten
Verordnung mit Genehmigung des
K . Ministeriums getroffen werden:
4 . Die Zuteilung einer Malzdörre
in die zweite Klasse oder in die dritte
Klaffe soll nicht allein durch die in
§ , 6 , Buchst . 6 der K . Verordnung
un » § . 8 , Schlußsatz eben daselbst
fcstgeseztnr Erfordernisse , sondern auch
dadurch bedingt seyn , daß die an »em
eigentlichen Dörrlokal angebrachte , in
§ . 8 Schlußsatz gestattete einzige Ver-
bindungeihüi e gegen ungefährliche Ge»
lasse an de» innern Seite mit Sturz»
btcch bekleidet ist . 8 . Alle Malzkür¬
rett , bei welchen weder die Bedingun¬
gen der " zweiten oder dritten Klasse
(oben Buchst . ^ .) » och die Vorschrif-
irn für die fünfte Klasse ( siehe unten
Buchst , (ft ) zutreffen , fallen in die
vierte Klasse , (ft In nachstehenden
Fällen sind die Malzdörren in die
fünfte Klasse einzurheilen : 1 ) wenn
bei den Dörren mit Röhren-
Heizung  s ) die nicht . massiven Hei¬
ke nwänbe in dem für die Cukulation
der Röhren unter dem Dörrdlech be¬
findlichen Räume nicht gezypst sind,
oder d ) wenn der Abstand der Röh¬
ren von der nicht massiven Wand —
im Falle der Verkleidung der lcztcren
mit Stein nicht eineu Fuß und ohne
solche Bekleidung nicht anderthalb Fuß
beträgt , ferner e ) wenn der Bvben,

! über welchen der Röhren -Umlauf an¬
gebracht ist , nicht anS doppelten Stein-
platten oder Backsteinen besteht , die

>in Sand oder Speis oder Lehm so
gelegt sind , daß die Fugen nicht auf¬
einander treffen ; 2 ) wenn bei Dör¬
ren oh ne R öhrrn hei zung  a ) die
Wände , über welchen daS Dörrblech
auSgedrcitet ist , und welche die AuS-

Mündungen deS Rauchkanals ( die so¬
genannte Lau ) zunächst umgeben , nicht
ganz von Stein feuerfest gebaut sin»
(wobei jedoch die bei den Eatteldörren
gewöhnliche hölzerne EinfassungS»
Rahme zugelassen wird ) , ferner
!>) wenn der Boden deS Dörrgelasses
nicht in der oben zu 1. « . vorge-

i schriebenen Weise mit einem doppelten
^Sleind,den belegt ist , waS bei den-
! jenigen Dörr -Grlaffen , welche einen
i Gang um daS Dörrblech enthalten,
! auch für tcn Boden dieses Ganges
lauf  die Breite von vier Schuh gilt;
^ 3 ) wenn bei Dörren mit oder

johne Röhre nheitzun gen  e ») der
l Raum über oder neben dem DörrbleH

, nicht abgeschlossen ist , oder l>) wenn
die vorhandenen Seitenwänbe nicht

l wenigstens anSgemauerte Riegelwan-
dungtn sind , oder « ) wenn die nicht

.massiven Decken und Hc .tenwälits
nicht gegypSt sind , deßgleichcn cl) wenn
der ' Abstand der Decke von dem Dörr-
blech nicht wenigstens zwei Fuß be¬
trägt , oder wen » e ) die schräg « uf-
stcigende Seitcnwanv ( z. B im Dach-

j raum ) nicht bis auf die senkrecht zu
messende Hohe von 2 Fuß mit Stein

l oder Merall bekleidet ist , ferner k)
wenn die Thüren des Dörrgelasses an

i der innern Beite nicht mit Gtnrzblech
bekleidet sind , endlich Z) wenn die
Einrichtung der Dörren zwar im All-

i gemeinen den Anforderungen der vier¬
ten Klasse entspricht , aber durch einen
besonder n Umstand nach dem Dafür¬
halten der Schätzungskommission eine
erhöbt « Fette,Kgcftihr dardietet , z. B.
wenn das von der Hcitzung zur Dörre
führende Kamin unmittelbar auf Holz
geschleift ist und « uf dem Hol ; nur
eine einfache Wand hak,  oder bei

ungenügender Verwahrung der Wcch.



sel dieses KammS , ober wenn in der
Dörrfläche selbst oder in den Trägern
derselben bölzerne Bestandihclle sich
befinden sollten u. s, w . In die
seHLte Klasse werden vorbrbqlttt » der
in §. 13 »er K. Verordnung zuge»

1852 unter den Schafen so verhee¬
rend aufgetretene Knüzekrankheit zu
der Ueberzeugung geführt hat , wie
weit die meisten Schäfer m der Ge
sundhesttspsiege ihrer Heerden noch Zu¬
rück find. Die Centralstelle fstr die

lassenen Verfügungen in der Regel l Landwirihschaft har sich deshalb mit
keine Malzfabriken und Nie , braue - f Maßregeln , welche zur Hebung uno
reien Mit Malzkörren eingetheilt . ! Beförderung der Schafzucht bienen

Kungen zutreffen , eine mit dem Um¬
fang der Markung und der darauf zu
ernährenden Heerde nn Verbältniß
stehende Fläche in obiger Weise zur
künstlichen Weide angelegt würde , nicht
zu gedenken, daß auch die übrige Cul-
lar der MarkuNß dadurch nur gewin¬
nen würve , indem der Schäfer , wenn
er auf den ihm angewiesenen Weive-

Die Lvhmühlm , Flachs - und Hanf , sollen, beschäftigt und vadel daraus raunen gesundes Futter für die Er-

mühlen , welche seiiher nach §. 10, aufmerksam gemacht , wie nöthig cv

Ziff . 12 der K. Verordnung vom 14 . sep, daß die Gemeindeweiden n :cht in
Marz d. I . der sechsten Gebandeklasse dem verwahrlosten Zustande belasse» .!

ztzgetheilt waren , werken in Gemäß - swerden , ,n welchem sic sich zur Zeu ! tonst zu beschädigen Der Kostenvunke

hctt des § . 13 der sraglichen Vcrord - meist bcstnven , und daß durch Tro - skäme gegenüber dem Nnchenka .min

naorung ic-ner Heerde finde , nicht
nöihig habe, auf den einzelnen Guis-
parzellcn die Anwanden abzudüten oder

Betracht , va eS sich hauptsächlich um
ic Saamen bandle , den die Güker-

besißer Mit der Zeit auch selbst ziehen

rumg mit Genehmigung deS Königl . ckenlegung . Ebnung , Entfernung der
Ministeriums in die fünfte Klasse her - größeren Steine , Ausrottung von Ge-

abgesezt . stränch , Ansaat kahler Siellen mit
Die Sägmühlen und Fouriue , schnei- passniden Weidegräsern rc. lhr Gut- ! könnten.

bereien mit Feuerwerk , welche du ch terertrag erhöht und sie dadurch auch ! . ..

§. 9, Ziff . 1? der mehrgedachie :. Ler - bei b.eschräiiklcrem Umfang zur Er - ! „ . ^ ^ reichliche und

vrdnung ohne Ausnahme der fünften nährung einer größeren Anzahl voni ? ' s
" - - - - _ - ° . . .. _ u loavers der Schutz des Weideviehs

gegen die Einflüsse der Witterung in
Beirach .', denn vurch Nichts leide die
Wolldeichaffenhctt und unter Umstäa-

K'lasse zugewiesen sind, fallen mir hö- Thiercn tauglich gemacht werden könn
derer Genehmigung unter der Bedin - len.
gung in die vierte Klasse, daß die Wenn bei der durch Ausdehnung

ber Cuftur fortwährend erfolgende ^ den auch' cie 'Gesund 'hett ' d'crU 'iere

sicher abge,chlossen ist , daß die heiz. Beschränkung der Hcha 'weiden , ble ! m-vr , als wenn vieselden dem Unae.

baren Gelasse wenigsten» auriemau - rt - damit Hand m Hand gehende proares - stän, der W.r eruna an^ e!^

unk gegypsre Rtegelwande haven , und sive Vermin erung der Swarveerden ' - - ^ l>usge,ez . , Tag

daß na -r der Art , wie daS lauf -nre ,m nahe liegenden volkswirthschaftli-
W -rk mit dem « ebaude M Verdi » . Aniereffe vermieden dleiben soll,
düng geseft ist . und nach der Bau - ,ch ftp zu Gewinnung reichlicherer , auf
ritt und Stellung der Feuerstätten ke.ne derselvcn Fläche eure größerere Stück-
solche Erschuklerung statrfincec, welche jahl von Schafen nährender Weiden
IN den Feuerwandcn und Kaminen e.ne weitere Maßregel erforderlich,!
Risse verursachen könnte . , die, wem, eS nur nicht am guten Wil-

L-tuttgart , den 20 . Eept . 185L . ! len fehle, selten auf wirkliche örtliche
Für den Vorstand : Schwierigkeiten stoßen werde . ES sey

Rez .erungsrath Golther . «daher zu wünschen , daß außer der
Vorstehender Erlaß wird den Orrs - ^^,1  erwähnten allgemeinen Verbes.

behörden zur Nachricht und Nachach - Z ^ ng der natürlichen We .den durch
tung mitgetheilt.

Nagold , den 28 . Srpt . 1853.
Königliche » Oreramt.

_ _ Wiebbekink.
Die König !. Württemdergischae
Regierung drS Gchwnrjwnid-

KreiLeS an das Königl.
Oberamt Nagvld.

Die Verbesserung deS Schäferei-
Wesens im Lande hat sich in neuerer
Zeit , als ein dringendesBedürfniß dar-
gestellt, nicht nur , weil man die Wahr¬
nehmung gemacht bat , baß in Folge
verbesserter Schafzucht im Auslande
der Absatz würtiembergischer Schafe
und Wolle dahin schwieriger gewor¬
den ist, sondern auch weil vic im Jahr 'wo' vie rbe" angeführten Borausse

geeignete Ansaat auch künstliche Wc,
den geschaffen werden , und zwar ent¬
weder auf kulturfähigen und u diesem
Zwecke zeitweilig umzubrcchenden All-
manveii oder auf Grundstücken von
Privaten , wozu sich in denjenigen
Lanoesgegenden , wo der Grundbesitz
weniger zerstückelt und die Bevölkerung
noch dünner vertheilt »st, aus Brach
ackern und Wechsclfeldern , ohne Stö¬
rung ihrer sonstigen Benützung immer
noch reichliche Gelegenheit darblele.
Es wäre als ein großer Fortschritt
und alö eine höchst wichtige Nachoülfe
des vaterländischen Schäfecriwescns
anzusehen , wenn in jeder Gemeinde,

uno Nacht im Freien zavringen müs¬
sen , unv , wie bieß auch auf so vie¬
len Gemeinoewelden der Fall , lein
Stall ooer Schuppen zu ihrem Schutze
vocvanven sep. Was helfe die gründ¬
liche B -iehrung der S chäfer, was hel¬
fen alle Vorschläge zu Verbesserung
des SchafcreiwesenZ , wenn es an den
unerläßlichen Bedingung n einer sach-
gemäßtti Pfl -ge der Heerden noch fehle.
Oec Herstellung solcher Schuppen würde
für d ê Gemeinden ein wohl angeleg¬
te« Kapital bilden , das sich durch hö¬
heren Pachnvcrth der Weide gut ver¬
zinsen «würde . Außerdem sep auch die
kurze Pach -vauer von , meist 1 Zahr
höchstens 3 Jahren , kür welche hie
Pachtverträge von d :n Gemeinden mit
ihren Weidepächtern gewöhnlich abge¬
schlossen werden , als c>n wesentlicher
Nachtbeil ftir den Schaferc,betrieb zu
bezeichnen, indem der Schäftr , nach¬
dem er kaum die Oertlichkciten ken-
neu gelernt habe , und sie nach dem
Bedürftiiß seiner verschiedenen Bieh-
gaimngcn zu benützen wisse , mithin
gerade dann , wenn er den rechten
N .chen auS der Weide ziehen könnte
den Pacht wieder verlassen müsse.
Was Wunder , wenn er daher schonungS-



Io« nehme , wo er Etwas finde, und
nicht mit derjenigen Rücksicht gegen
die Grundbesitzer verfahre , welche sich
bei längerer Pochtvancr von selbst
verstände. Von zweckmäßigen Em-
richiungen im Interesse des Betriebs,
z. B . Gewinnung trockenen Futters
zu Verabreichung an daS Vieh bei
schlechter Witterung oder drohenden
Krankheiten re. könne unter den ge-
schilderten Umständen ohnebieß keine
Rede seyii. Eine Verlängerung der
Pachiveriräge auf 3, wo möglich aber
auf 6 Jabre , so wie die Eröffnung
der Aussicht für die Pächter , daß,
falls die Gemeinde mit ihm zufrieden,
das Pachtverbällniß obne Preisstei¬
gerung noch weiter fortgesezt werde,
könne daber , als im beiverlemgen In¬
teresse liegend , nicht genug empfohlen
werten , ebenso, und — damit in Ver¬
bindung siedend, — auch eine richtige
Abschätzung der Ertragsfähtgkeit der
Weiden , welche zum Nachtbeil sowohl
des Pächters a !S der Grundbesitzer
so hä fig mit einer höheren , als der
orbemlichen Weise zu nährende » Au - i
zahl von -Schafen beschlagen werden , ^
so daß die manchfachen -klagen über i
Beschädigung des Pnvaieigcntoums
scbr oft lediglich in dies-m durch die
Gemeinden selbst verschuldeten Um¬
stand ihre Erklärung , finden.

Indem in Folge Befehls des K.
Ministeriums des Innern vom 15.
d. Mts . dem Oberaime von vorste¬
henden Ansichten und Anträgen der
Ceniralfiellc für die Landw -rlhschaft
Kenntniß gegeben wird , trägt man
demselben auf , bei den Gemeindebe¬
hörden auf die Beachtung der gemach-
ten Bemerkungen hinzuwirken , auch
sich des Erfolges bei der Prüfung
und Abhör der Gemeinderechnungen
und der Abholung von Ruggerichren
zu versichern.

Neullirigen , den 29 . August 1853.
Autenrieth . Mohr.

Vorstehender Erlaß wird den betref¬
fenden Gemeindebehörden zur Nach¬
richt und Nachachtung mitgetheilt.

Nagold , den 23 . Sepk . 1853.
K. Oberamt. Weebbetink.

Forstamt Altcnstaig.
Revier Grömdach.

Brennholz - Verkauf.
Am Samstag dem 8. Oktober

auS ten Staatswaltungen Ztelwei-
lcrhalde uns Leungrubeuwald:

1 Klafter buchenes Hol ; , 40 Klaf¬
ter tanuenes Hol ; und 3^ Klafter
tanneue Rinde.

Zusammenkunft MorgenS 9 Uhr
in Ekelwetler.

Attenstaig , den 24 . Sepk . 1853.
Königlicher Forstamt.

Alber.

Alten st aig Dorf,
Oberamis Nagold.

Sflheiterhvlz Verkauf.
Am Montag dem 3. Oktober,

Mittags 1 Ubr,
verkauft die Gmicinde aus dem Ge - !

memde-WaldEnzwald cir ' a
100 stlaftcr Scheiter - und
Prügelhol , , worunter 21

Klancr buchenes Hol, , 70 K' after
tannene Scheiter und 10 Klafter ge¬
mischte Prügel si» ' .

KaufsUeboader werde » auf die obige
!Zeic auf das Raihvaus eiugeladcn.
^ Den 23 . September 1853.

Kchultbclßcnamt.
_ W a st.

A i chh a l d e n,
Oberainls Calw.

Liegenschaft ^ - Verkauf»
DaS in Nrv . 74 diesc- Slattes

l » »aber beschriebene Anwesen
des Georg Kroßm ann
von Odenvciler wird am

Samstag dem 8 . Oktober b. I,
Nachmittags 2 Uhr,

,um druien und le,len Aial auf dem
Ralhhaus dahier , um Verkauf gebracht.
Liebhaber , mit PratikatS - unh Ver¬
mögens -Zeugnissen versehen , werden
Ungeladen.

Den 28 . September 1853.
kchuliheißeuamt . Keck.
Sal , sielten,

Oberamis Horb.
Sck a weide -Verleihung.

Da »er Pacht der hiesigen Som¬
mer - Schasweide , welche cirka 200
Stücke ernähr . , mit dem lezien Dezem¬
ber dieses Jahres zu Ende geht, so
wird dieselbe am

Montag dem 17. Oktober d. I .,
Morgen » 10 Uhr.

aus diesigem
NathbauS aus

weitere drei
Jahre im ös-

fentlichen Aufstreich zum Verpacht ge¬
bracht, wozu die Liebhaber , und zwar
auswärtige mit gemcinderäthlich und
amtlich beglaubigter , Vermögens - und
Präbikais -Zeu,Nissen versehen , höflich
etrgcladen werden.

Den 28 . September 1853.
Für den Gemeindcrath;

Swuliheiß Wollensak.
W ö l l b a u se ii.

Empfehlung.
Meine selbst verfertigte
schwarze Dittte,

welche ich in sebr guter Qualität , be-
! sonders bet größerer Abnahme , billigst

abgebe , erlaube ich mir , in empfeh¬
lende Erinnerung zu bringen.

Den 29 . Sep ember 1853.
I . Schüttle , junior.

W ö l l h a u s e n.
Empfehlung.

MannSIangen italienische» S duster-
hanf empfichli noch ,u billigen Preisen

I . Schönte,  junior.

Neue Aurittge empfiehlt
I . Schnitte,  junior,

in Wolthausen.
Empfehlt,  n g.

Vorzügliche
Wascp - und Walk - Serfe

kann ich fthr billig erlassen.
I . Schörrle,  junior,

in Wöllhansen.
W ö l l h a u s e n.

Empfehlung.
Alten abgelagerten
Rollen - Varin » s

in feinster Qualität empfiehlt
I . Schüttle,  junior.

W i l d b e r g.
Empfehlung.

Unterzeichneter hat fick hier in sei¬
ner Vaterstadt als Wund - und Ge-
burtsarzt niedergelassen , und bietet
hicmit seine Dienste dem Publikum an.

Den 27 . September 1853.
_ W . Wiii tter.

A l t e n st a i g.
Eine für das Leber sebr dienliche

Dchnhschr » iere,daSPsundju18kr .,
j ist za haben bei Ehret,  Seifensieder.

Nagold.
Rouleanx milschönenLandschafte«

im Preise von 1 K. 45 kr. per Stück
find angekommeil hei G . Zaiser.



Gültlingen,
OberamtS Nagold.

Zu verkaufen.
Der Unterzeichnete hat im Pfarr«

Hause dahier auS Auftrag 6 — 8
Schränke mehrere Jahre alte Faß-
Dauben von 3 — 5 Schuh Länge , so
wie eine noch beinahe ganz neue Most,
presse nebst Zugehör , und eine sehr
zweckmäßig eingerichtete Obstdörre zu
verkaufen.

Den 27 . September 1853.
Schulmeister Schittenhclm.

B e s e n f e l d.

U n t e r f e t t i n g e n,
OberamtS Herrenberg.

Fässer feil
Die Unterzeichnete verkauft ungefähr

30 Eimer Fässer , von 4
ddDJmi aufwärts biS 3 Eimer,
MHArHsämmtliche in Eisen gebunden,
und können solche täglich eingcsehcn
und gekauft werden bei

Gasscnwirtb Renschlert
Wittwe.

Nagold.
Anzeige

Montag den 10 . Oktober schlage
ich Magsamen für Kunden.

Aug . Reichert.

Nagold.
Einpfehlnn  g.

Mit gutem Land -> Honig
-M . und Wachs empfiehlt sich

Simon Ra uscr.

Nagold.
Lehrlings - Gesuch.

Ein tüchtiger Schlosser - Meister
, wünscht sogleich einen jungen

" " Menschen in die Lehre.
Näheres sagt

G . Zaiser.

Dienstag und Mittwoch dem 4 . und 5 . Oktober
feiert unser Sohn Andreas  seine eheliche
Verbindung mit Anna,  Tochter deS Schult
-eigen Rein  auS Eenkingen , wozu wir bie-

mit Freunde , Verwandte und Bekannte ins Lamm dahier höflich
einlsden . Alt Lammwirth Keppler.

Agatha Keppler.

Än alle jssranken!
welche sich der Fichtennadel - Bäder bedienen wollen und unsere Anstalt
nicht besuchen können , offeriren wir ein hinlängliches Quantum Fichtennavel-
Decoct von ausgezeichneter Güte zu 24 Bäsern hinreichend , zu dem Preis
von 6 Thaler P . Court.

Wer das Baden nicht haben kann , und sich Morgens und Abends den
ganzen Körper damit warm zu 26 bis 27 Grad R . wäscht ( oder noch bes¬
ser , mit der Bürste froltirl ) , was eben so wirkend ist , erhält ein hinlängli¬
ches Quantum Decoct zum Froitlrcn und Waschen , auf 24 Tage zu 3Rihlc
prß . Court.

Die überraschenden Erfolge , welche durch unser Fichtcnnadel -Decoct er¬
zielt worden sind , veranlassen uns , das geehrte Publikum aus dessen Heilkraft
aufmerksam zu machen . Als vollkommen und oft ui überraschender Weise
sind genesen : die an allgemeiner Nervenschwäche , Gicht , Rheumatismus,
Hypochoiiverie , chronische HautauSschläge , Hämorrhoidal - und sonstige Unter¬
leibs - Leiden , besonders der Leder , Syphilis , Scrophrln , tuberkulöser Lungen¬
schwindsucht und englischer Krankheit leiden . Die cigenthümliche Bereitung,
welche uns keine andere Anstalt nachzumachen im Stande ist , gründet seine
Heilkraft auf das r -chtig specifische Gewicht in Betreff der Herlung auf den
menschlichen Organismus.

Wir legen jeder Sendung eine auf Erfahrung gegründete Gebrauchsair»
Weisung über deren Wirkung bei und sorgen für den billigsten Transport.

Die Bestellungen wolle man an die Unterzeichnete Direktion oder an
G . Zaiser  in Nagold , welcher dazu und zur Empfangnahme der Gel¬
der Vollmacht erhalten hat , machen.

Die Direktion deS Fi chiennadel - Bades in Blankenburg
bet Rudolstadt rn Thüringen.

BrvS ' N Kl «ts «- preise.ashtpreif «.

Frucht-
gatiimz.

l Altenflaig,
!deii 2t . Sept . 1853,

per Scheffel.

Freuoenfladt,
den 24. Sept . 1853,

v«r Scheffel.

Dinkel alt.
» neuer

Herne»
Roggen
Gerne
Haber , alt . j

» neuer

Weizen
Bob neu
Erbsen
Linsen

Tübingen , L Lalw,
de» 22. Sept . 1851, »den 17. Sept . 1852,

»er Scheffel. ji ver Scheffel.
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JliFrcuvcmiadi:

4P .Kernendr .18kr.
Weck5 »,— O .1 „
Ochscniielsch>0„
Rurr fleisch .8 .,
.kkalbileisch . 8 »
Schloff, abgez.1l>,,

— — — —I— — j . u»abgcz. ir„

In Altcnffarg:
4P .Kcrnenbr . I6 kr
Weck5 2. 1 O . i„
Ochseuffeisch 10 „
Rinosteifth . 9 „

In Tübingen:
4P .Kernen br.18kr»
Weck4 S. 3 Q .1»
Ochscllfleisch II»
Nmofleisch . « 8»

Kalbfleisch . 7 „ Kalbfleisch . . 7«
Schwfl.aogcz. 10 „ !schwfl .a»gez. IO,

»unaogcz . 12 „ I „ nnadgez . 12«
In (Laim:

4V .Kernendr.t7k».
Weck S L. —Ol»
Ochsenfleuch 10»
ÄNid irisch . 8»
Kalbfleisch . 7»
Schwfl. adgcz, 11,.

. nnabgez- 1- ,'
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